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aagena 

Aadorfer Genossenschaft für alle! 
Mit einem einmaligen Beitrag von CHF 50.– (Einzelperson) CHF 100.–
(Familien) erwerben sie einen Anteilschein der aagena. Danach profitie-
ren sie nur noch: 

• Reduktion Jahresbeitrag Ludothek Aadorf 
• Rabatte in Apotheke/Drogerie usw. 

Für Fragen wenden sie sich bitte an: 

Irene Basler 
Natel: 078 685 77 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktadresse Ludothek Aadorf: 

Ludothek Aadorf 
Gemeindeplatz 2 
8355 Aadorf 
E-Mail:  ludo.aadorf@gmx.ch 
Homepage:  www.aagena.ch/ludothek 
Tel:   079 580 14 58 während den Öffnungszeiten 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie viel Spass mit unseren Spielen. 
 
IHR LUDOTEAM 
 

 
 
 
 

BENUTZERREGLEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
Öffnungszeiten: 
 
Mittwoch 16:30 – 18:00 Uhr 
Donnerstag 09:30 – 11:00 Uhr 
Samstag  10:00 – 12:00 Uhr 
 
Während den Aadorfer Schulferien geschlossen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeindeplatz 2  
8355 Aadorf 
℡ 079 580 14 58 
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Ausleihgebühren 

 

Jahresabo pro Familie  CHF 25.– 
Jahresabo pro Familie aagena-Mitglieder  CHF 20.– 
 
 
Ausleihgebühr pro Spiel CHF 1.– bis CHF 5.– 
 
Ohne Abo: doppelte Ausleihgebühr und ein Depot von CHF 20.– pro Spiel. 
 

 

Ausleihdauer 

4 Wochen  
Eine Verlängerung ist möglich (telefonisch während den Öffnungszeiten  
079 580 14 58). 
 
 
Wird ein Spiel nicht rechtzeitig zurückgegeben, werden folgende Gebühren verrech-
net: 
 
1. Mahnung  CHF 6.–            sofort nach Fristablauf  
 
2. Mahnung CHF 6.–  + Gebühr der 1. Mahnung (7 Tage nach der 1.) 
   + 50 % der Spielgebühr 
3. Mahnung  CHF 6.–  + Gebühren der 1. & 2. Mahnung 
  + 100 % der Spielgebühr 
 

 

Reservationsgebühren: 

CHF 3.–/pro Reservation 
 
 

Reklamationen 

Die ausgeliehenen Spielsachen müssen anhand der Inventarliste auf ihre Vollständig-
keit und Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Reklamationen werden innerhalb von 
einer Woche, während der Öffnungszeiten der Ludothek oder auf Band  
(Tel. 079 580 14 58) entgegengenommen. 
 

Schäden und nicht komplette Spiele 

Jedes Spiel wird bei der Rückgabe durch die Ludothekarin kontrolliert. Entstandene 
Schäden oder Verluste während der Ausleihe sind uns zu melden. 
 
Werden fehlende Teile von unvollständig zurückgebrachten, nicht mehr ausleihbaren 
Spielen zu Hause vermutet müssen die Spiele ein weiteres Mal ausgeliehen werden. 
 
Werden fehlende Teile von unvollständig zurückgebrachten, ausleihbaren Spielen zu 
Hause vermutet muss ein Depot von CHF 2.– pro Zubehörteil hinterlegt werden, wel-
ches bei Wiederauffinden innerhalb 3 Monaten zurückerstattet wird.  
 
Verlorene Teile dürfen nicht ersetzt werden. Reparaturen und der Ersatz von Original-
teilen werden den Benützern zum Selbstkostenpreis belastet. Stark beschädigte oder 
verlorene Spiele müssen vom Benützer zum Zeitwert ersetzt werden. 
 
Haftung 

Die Ludothek lehnt jede Haftung ab für Schäden oder Unfälle, die im Zusammenhang 
mit dem Gebrauch der ausgeliehenen Spielsachen entstehen. 
 
Anerkennung 

Mit dem Beitritt zur Ludothek Aadorf akzeptieren Sie dieses Benützerreglement. 
 
Wünsche und Anregungen 

Ihre Anregungen und Spielwünsche nehmen wir gerne entgegen. Wir bemühen uns, 
Ihre Wünsche zu erfüllen, sofern diese für den Ludothekenbetrieb interessant sind.  


